
 

  

Antrag zur Einreichung einer Standesinitiative betreffend bessere Ausschaffung von 
Ausländern in ihr Heimatland 

16.5419.01 
 

Der Regierungsrat wird gebeten, im Namen des Kantons Basel-Stadt bei den eidgenössischen Räten folgende 
Standesinitiative einzureichen: 

Gestützt auf den Artikel 160 Absatz 1 der Bundesverfassung unterbreitet der Kanton Basel-Stadt folgende 
Initiative: 

Die Bundesversammlung wird ersucht, alle notwendigen Massnahmen zu ergreifen und einzuleiten, damit der 
Bundesrat mit anderen Nationen Staatsverträge und Abkommen schliessen kann, welche zulassen, dass 
Ausländer, die in der Schweiz zu Freiheitsstrafen verurteilt wurden, diese in ihrem Heimatland absitzen können. 

Weiter soll bitte auch klar geregelt werden, dass Ausländer, die aus der Schweiz ausgeschafft werden, auch von 
ihrem Heimatland aufgenommen werden. Denn oftmals scheitern Ausschaffungen und Rückführungen daran, 
dass selbst die Heimatländer ihre eigenen Staatsbürger nicht mehr aufnehmen. 

Begründung: 

Es kann nicht sein, dass die Schweiz Ausländer in ihr Heimatland ausschaffen will und dies dann scheitert, da 
das Heimatland die Aufnahme des eigenen Staatsbürgers verhindert. 

Eric Weber 

 

 

 


